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Birgit Franke

Frauen- und Männerräume
Nachweisl. hat es an ma. Höfen in Mitteleu-

ropa Raumbereiche gegeben, die den weibl.
Mitgliedern des Haushaltes vorbehalten waren,
während der Großteil des Raumprogramms
von männl. Akteuren dominiert wurde. Über die
tatsächl. baul. Gestalt und ihre topolog. Einbin-
dung in die Gesamtraumstruktur ist jedoch
kaum Sicheres bekannt. Im folgenden wird
zwar auch die neutrale Perspektive der Ge-
schlechterdifferenz eingenommen; aufgrund
der erkennbaren bes. Situation der weibl. Ho-
fangehörigen liegt jedoch ein Schwerpunkt auf
der Rekonstruktion von Frauenwohnsituatio-
nen.

1450–1550 Erst seit den letzten Jahrzehn-
ten des 15. Jh.s liegen Quellen vor, die eine enge
Korrelation von Funktionsnachrichten und
Baubestand im Detail erlauben. Man kann da-
von ausgehen, daß sich die Anzahl von weibl.
und männl. Bewohnern eines Residenzschlos-
ses im ungefähren Verhältnis von 1:9 bewegte;
Frauen als ständige Bewohnerrinnen innerhalb
des bes. Bezirks des Schlosses also eine deutl.
Minderheit darstellten. Hinzu kamen jedoch si-
cherl. Personen, die extern, d. h. in den benach-
barten Städten wohnten. Strukturelle Ausnah-
men stellten die Res.en von Regentinnen dar;
etwa jene Margarete von Österreichs in Meche-
len (Eichberger 2002, 2003).

In den Schriftquellen (v. a. Inventare) wie
auch im Baubestand wird eine Hauptabsicht der
Plazierung und Einrichtung von Frauenwohn-
räumen deutlich: ihre angestrebte Separierung
von den übrigen Funktionsbereichen eines
Schlosses, indem sie im zweiten oder dritten
Obergeschoß der Wohngebäude eingerichtet

wurden und ihr Zugang durch Türhüter über-
wacht wurde.

So dekretiert bspw. eine Frauenzimmerord-
nung Hzg. Albrechts von Preußen um die Mitte
des 16. Jh.s: Es sollen sich die jungfrauen im Durch-
gehen des Sahls aus dem geordenten frauenzimmer in
der Herzogin oder auch andere Zimmer aller jungfreu-
lichen, ehrbarlichen Zucht befleißigen und, sovil mug-
lich, des vielen aus[–] und ein[–], auch hin[–] und wi-
derlauffens enthalten und an den orten, dahin sie ge-
ordenet, in stille verharren. Do sie aber was holen solten
laßen, sollen sie, soviel muglich, die geordenten knaben
darnach schicken, vor Ire person aber des vielen lauffens
[sich] enthalten, Sonderlich aber alleine und ohne der
hoffmaisterin beisein die treppen ab vor die underst thur
keineswegs sich begeben (nach Deutsche Hoford-
nungen, I, 1905).

Wohnräume für Männer konnten sich dem-
gegenüber über das ganze Schloß verteilen bei
Bevorzugung des ersten Obergeschosses für
den Hausherren und andere hochgestellte Per-
sonen.

Seit dem dritten Jahrzehnt des 16. Jh.s läßt
sich im mitteleurop. Schloßbau die Gepflogen-
heit fassen, daß Fs. und Fs.in zwei separate, in
etwa gleich ausgestattete Wohnbereiche zur
Verfügung standen (Hoppe 1996, 2000). Ein
älteres Beispiel stellte der heute verschwundene
Coudenberg in Brüssel dar (1468), der aber der
franko-fläm. Bautradition angehörte, deren
Einfluß auf die Raumstruktur dt. Schlösser
noch genauer untersucht werden müßte (De
Jonge 1999). Beide Wohnbereiche waren in
Dtl. nach dem Muster des Stubenappartements
gegliedert und umfaßten als Minimalpro-
gramm eine Wohn- bzw. Repräsentationsstube
und eine Schlafkammer; private Treppen oder
Türen konnten eine interne Verbindung her-
stellen. Diese Symmetrie läßt sich im 1530–38
errichteten Altanbau der Res. in Neuburg an der
Donau und dem benachbarten, 1530 errichteten
Jagdschloß Grünau aus dem Baubestand er-
schließen; 1544 im Kapellenflügel der kfsl. Res.
zu Torgau, 1558 im Residenzschloß zu Güstrow
und 1567 im Residenzschloß Bernburg zusätzl.
auch nach den Schriftquellen nachweisen.

Trotz des Vorhandenseins von zwei vollstän-
digen, separaten Wohnungen für Fs. und Fs.in
ist davon auszugehen, daß die Ehepaare in der
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Regel ein Schlafzimmer teilten, wenn beide am
Hofe anwesend waren (Nolte 2004). Zusätzl.
gibt es Hinweise für symmetr. Architektursitua-
tionen, in denen das gemeinsame Schlafzim-
mer beiden Wohnungen in gleichem Maße zu-
zuordnen war. So teilten sich Kfs. August von
Sachsen und Kfs.in Anna in den 1570er Jahren
ein gemeinsames Schlafzimmer auf dem Jagd-
schloß Augustusburg zw. den beiden persönl.
Wohnstuben (Hoppe 1996). In den 1640er Jah-
ren nutzte Kfs. Maximilian I. in der Münchener
Res. neben einem eigenen Schlafzimmer auch
ein gemeinsames, das räuml. im Mittelbereich
zw. beiden Personalappartements angesiedelt
war (Erichsen 2002, vgl. Abb. 209 im Artikel
Appartement).

In größeren Hofhaltungen kam zum Appar-
tement der Fs.in mind. ein zusätzl. für das
weibl. Gefolge hinzu, nachweisbar bspw. in
Torgau 1533 (Abb. 68) und in Güstrow 1558.
Dieser Personenkreis wie auch seine Unterkunft
wurden als Frauenzimmer bezeichnet, wobei
der Einschluß der fsl. Sphäre schwankt. Schon
früh sind zusätzl. Tafelstuben für die weibl. Ho-
fangehörigen überliefert, eine weitere Einrich-
tung, diesen Personenkreis von dem männl.
dominierten Mahlzeiten in der Hofstube zu se-
parieren.

Allerdings waren die Frauenzimmerbereiche
keine Exklaven rein weibl. Akteurskreise. Be-
reits zum Personal dieser Bereiche gehörten als
Türhüter und Ofenheizer männl. Bedienstete
und auch der männl. Nachwuchs der Fürsten-
familie wird hier anfangs gelebt haben. Neuste
Forschungen können zeigen, daß darüber hin-
aus das Frauenzimmer zu bestimmten Zeiten
ein Ort auch männl. Geselligkeit war (Nolte
2002).

Es gibt bislang nur wenige Untersuchungen,
die sich der geschlechterspezif. Ausstattung
und Ikonographie von Wohnräumen des hier
behandelten Kulturkreises im 16. Jh. angenom-
men haben.

Hierzu gehören sowohl Bildprogramme, die
allg. auf das Geschlecht der Bewohner und Be-
wohnerrinnen bezogen sind, als auch Ausstat-
tungen, die sich programmat. auf eine konkrete
Person beziehen. Ein Beispiel für den ersten Fall
war die um 1500 entstandene, später unterge-

unterkunft

gangene wandfeste Bildausstattung des Witten-
berger Schlosses (Abb. 69), wo in den Frauen-
wohnräumen des zweiten Obergeschosses v. a.
frauenspezif. Tugendmythen zu sehen waren,
»über Liebe, die eheliche natürlich, über Frau-
entreue zu ihren Männern, ebenso über Be-
scheidenheit und Keuschheit« (Meinhard
1508 nach Borggrefe 2002).

1550–1650 Erst im 17. Jh. nahm unter dem
Eindruck v. a. ital. und frz. Vorbilder das Raum-
programm herrschaftl. Appartements auch in
dt. Res.en zu. Eine Vorreiterrolle spielten hier
neben dem Kaiserhof und den Habsburger
Res.en in den Niederlanden die Wittelsbacher
Hzg.e und später Kfs.en in München. So wurde
um 1600 in der Münchener Res. ein räuml. un-
gewöhnl. komplexes Appartement für eine
Schloßherrin eingerichtet, das in der Folge
noch erweitert wurde. Spätestens 1638 stand der
Kfs.in Maria Anna an der Südwestecke des Re-
sidenzkomplexes im Anschluß an ihren Gar-
desaal eine Abfolge von Tafelstube, Vorzimmer,
Wohnstube, Aufwartstube, Schlafkammer und
zwei Schreibstuben zur Verfügung. Über einen
Gang war zusätzl. eine Galerie am Kopfende
des Residenzgartens zu erreichen (Erichsen
2002). Hier ist eine architekton. Entwicklung in
ihren Anfängen zu fassen, die erst nach 1650 die
Frauenwohnbereiche anderer dt. Res.en erfas-
sen sollte.

† Abb. 68, 69

† A. Familie [engere]; Frauen † B. Appartement
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Mobiliar
Möbel sind – wie die etymolog. Herleitung

des Wortes von mobilis besagt – bewegl. Güter.
Ihr Aufstellungsort, ihre Funktion und Bedeu-
tung veränderte sich bedingt durch vielerlei Fak-
toren. Im MA wurde ein großer Teil der Möbel
durch auseinandernehmbare, zusammenklapp-
oder faltbare Konstruktionen bewußt trans-
portabel und reisetaugl. gestaltet, um die von
Burg zu Burg wandernde Hofhaltung zu beglei-
ten. Zudem konnte man auf diese Weise im be-
schränkten Raumprogramm des ma. Herr-
schaftssitzes flexibel auf die jeweiligen Notwen-
digkeiten reagieren. Mit der ortsgebundenen
Residenzherrschaft begannen sich im ausklin-
genden MA und der beginnenden Neuzeit nach
und nach feste Möblierungsprinzipien heraus-
zubilden, wurden Möbel zunehmend für be-
stimmte Standorte gefertigt oder erworben, ihre
Flexibilität und leichte Zerlegbarkeit Repräsen-
tanz und Schmuckfreude nachgeordnet. Mit
dem Ausbau der ständigen Hofhaltung und der
Etablierung zeremonieller Ordnungen wurde
auch das Mobiliar zum Träger einer hierarchi-
schen, allg. verständl. höf. Rangordnung.

Höf. Mobiliar umfaßte nicht nur Möbel aus
Holz im engeren Sinn, also Schrank, Truhe,
Tisch oder Stuhl, sondern bestand bis ins 18. Jh.
hinein auch in hohem Maße aus Textilien. Diese
waren seit der frühen Neuzeit, als die zeremo-
nielle Bedeutung der Möblierung sich manife-
stierte, mittels Farbe, Materialwert und Gestal-
tungsreichtum wesentl. Bestandteil der neuen
Ausstattungshierarchie. Bettbekleidungen, Bal-

dachine, Tisch- und Tafelteppiche wurden als
Teile der Raumausstattung in den zeitgenöss.
Inventarverzeichnissen ausführlichst beschrie-
ben, während Möbel meist nur mit wenigen
Worten abgehandelt sind. Ausnahmen waren
bes. kostbare Stücke, bei denen etwa teure Ma-
terialien wie Elfenbein oder Ebenholz verwen-
det wurden.

Für die Beurteilung der Möblierung im hier
betrachteten Zeitraum ist man auf bildl. Dar-
stellungen von Innenräumen und Schriftquellen
wie histor. Bestandsverzeichnisse (Inventarbü-
cher, Listen etc.) angewiesen, da Burgen und
frühe Residenzschlösser heute – abgesehen von
Teilen wandfester Ausstattung wie Täfelungen,
Türen, Kachelöfen – kaum mehr über eine au-
thent. Möblierung verfügen. Sie sind entweder
durch die Zeitläufe ganz entleert oder wurden
museal, häufig verfälschend, möbliert, wozu
die Burgenromantik des Historismus ebenso
beigetragen hat wie die spätere Musealisierung.
Nur in den selteneren Fällen sind erhaltene Mö-
bel in ihrer Provenienz mit Hilfe von Wappen,
Archivalien, stilist. Übereinstimmungen mit
wandfesten Teilen einem baul. Ensemble zu-
zuordnen.

1200–1450 Die Erfordernisse der Reise-
herrschaft prägen noch in hohem Maße das
höf. Mobiliar zur Zeit des späten MA. Im Troß
des von Burg zu Burg reisenden Landesfs.en
wurde das notwendige Mobiliar in Form von zu-
sammenklappbaren Falt- und Scherenstühlen,
zerlegbaren Reisebetten, kompakten Reise-
schreibtischen, leichteren, mit Tragegriffen ver-
sehenen Truhen sowie Wohntextilien mitge-
führt. Die repräsentativen Räume der Herr-
schaft in einer nicht ständig bewohnten Burg
standen leer oder waren nur spärl. möbliert. Bei
Anreise des Hofes wurden sie für den konkreten
Anlaß mit den vorausgeschickten, mitgeführten
oder auch deponierten Mobilien ausgestattet.
Nur eine Grundmöblierung, zumeist Schränke
und Truhen für Wäsche und Hausgerät, blieb
am Ort.

Parallel dazu wurden bereits feste Res.en un-
terhalten, in denen zumindest der weibl. Hof-
staat ständig und sicher untergebracht war. Der
herrschaftl. Lebensraum umfaßte zumeist nur
zwei Räume – Stube und Schlafkammer, ge-
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Abb. 68: Rekonstruierter Grundriß des zweiten Obergeschosses des kursächsischen Residenz-
schlosses zu Torgau (Schloß Hartenfels). In den Quellen, vor allem Inventare, in der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts genannte Frauenwohnbereiche sind durch Schraffur hervorgehoben, nach: 
Hoppe 2000, S. 160.
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Abb. 69: Rekonstruierter Grundriß des zweiten Obergeschosses des kursächsischen Residenz-
schlosses zu Wittenberg, erbaut ab 1489. In den Quellen, hier vor allem Inventare, in der ersten 
Hälfte des 16. Jh.s genannte Frauenwohnbereiche sind durch Schraffur hervorgehoben, nach: 
Hoppe 2000, S. 157.




